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Unterschiede im Leistungsbezug zwischen den Arbeitsamtsbezirken der 
Bundesrepublik Deutschland 

Werner Karr, Rudolf Leupoldt* 

Die vorliegende Untersuchung verfolgt den Zweck, Unterschiede im Hinblick auf verschiedene Aspekte der 
Arbeitslosigkeit zwischen den einzelnen Arbeitsämtern, die in der politischen Diskussion z. T. mit einer un-
terschiedlichen Amtsführung begründet wurden, durch bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialstrukturelle 
Gegebenheiten in den einzelnen Amtsbezirken zu erklären. 

Untersucht werden dabei 

- die Unterschiede der Anteile der Leistungsberechtigten an den Arbeitslosen 

- die Unterschiede der Anteile der abgelehnten Anträge auf Leistungen 

- die Unterschiede in der Verhängung von Sperrzeiten. 

Die Ergebnisse zeigen, daß zumindest die Unterschiede in den Quoten der Leistungsberechtigten und in 
den Quoten der abgelehnten Anträge weitgehend durch bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialstrukturelle 
Gegebenheiten in den einzelnen Ämtern bedingt sind. Für amtsspezifische Verhaltensweisen verbleibt ein 
relativ geringer Spielraum. 

Dagegen bleibt der Versuch, auch die relativen Schwankungen zwischen den Arbeitsämtern bei den Sperr-
zeiten mit strukturellen Unterschieden zu erklären, unbefriedigend. Hier lassen sich nur ausgesprochen ge-
ringe Anteile der Varianz durch Strukturmerkmale belegen, die zudem nicht einfach zu interpretieren sind. 

Gliederung 

1. Vorbemerkungen 
2. Die Leistungsberechtigten nach Arbeitsamtsbezirken 
3. Abgelehnte Anträge auf Leistungen bzw. Ablehnungs-

quoten nach Arbeitsamtsbezirken 
4. Verhängte Sperrzeiten nach AA-Bezirken 
5. Zusammenfassung 

1. Vorbemerkungen 

Der Anlaß zu den folgenden Ausführungen war die etwas in-
tensivere Beschäftigung mit Höhe und Entwicklung der Zahl 
der Leistungsberechtigten unter den Arbeitslosen (Empfän-
ger von Arbeitslosengeld oder -hilfe nach dem AFG). 
Die Quote der Leistungsberechtigten unter den Arbeitslosen 
ist im Verlauf des Jahres 1977 mehrfach in der politischen 
Diskussion gebraucht worden, wobei eine besonders niedrige 
Quote vor allem die Hypothese untermauern sollte, die 
Arbeitslosen seien zu einem großen Teil keine »echten« 
Arbeitslosen, denn die ,,echten“Arbeitslosen würden ja in 
der Regel Leistungen nach dem AFG erhalten1). (Sinnvoller 
wäre es natürlich – wenn schon zwischen ,,echten“ und „un-
echten“ Arbeitslosen unterschieden wird – die „unechten“ 
Arbeitslosen ausschließlich unter den Leistungsberechtigten 
zu vermuten). 

* Dr. Werner Karr und Rudolf Leupoldt sind Mitarbeiter im IAB. Der Beitrag – 
ein Ergebnis aus Projekt 6-236 – liegt in der alleinigen Verantwortung der 
Autoren 

1) Vgl. z.B. Die Zeit vom 8. 9. 1977 oder die Süddeutsche Zeitung vom 22. 9. 
1977. 

2)  Vgl.: Karr, Werner, Die Leistungsberechtigten in der Arbeitslosenstatistik, in: 
MittAB 1/1978, S. l ff. 

3)  Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit (ANBA), monadiche 
Übersicht II/1. 

Es konnte jedoch gezeigt werden, daß, ohne dabei der ge-
nannten Hypothese zuzustimmen, für ihren Beweis regelmä-
ßig Zahlen herangezogen wurden, die aufgrund ihrer Erhe-
bungsmechanik diesen Tatbestand gar nicht belegen konnten. 
Die dabei verwendeten Statistiken unterschätzen systema-
tisch die Zahl der Leistungsberechtigten2). Plausible Schät-
zungen zeigen, daß der Anteil der Leistungsberechtigten, im 
weiteren Sinne also der Anteil all jener Arbeitslosen, die zum 
Bezug von Leistungen berechtigt sind oder waren (gegenwär-
tig aber wegen Anspruchserschöpfung bzw. weil noch keine 
neue Anwartschaft erworben wurde, vom Leistungsbezug 
ausgeschlossen sind), bei ca. 90% liegt. Ohne die zuletzt ge-
nannte Gruppe, die statistisch nur unzureichend zu belegen 
ist, beträgt der Anteil der Leistungsberechtigten im engeren 
Sinne (dies sind also alle die Arbeitslosen, die einen rechtli-
chen Anspruch auf Leistungen nach dem AFG haben, unab-
hängig davon, ob sie die Leistungen bereits beziehen oder erst 
beantragt haben) etwa 80 %. Im folgenden ist (aus statistischen 
Gründen) nur noch von den Leistungsberechtigten im enge-
ren Sinne die Rede. 
Im Zuge der oben erwähnten Diskussionen und Mutmaßun-
gen über die Leistungsempfängerquote wurden schließlich 
auch die regionalen Schwankungen dieser Quote herangezo-
gen, wobei man eine hohe negative Korrelation zwischen der 
Arbeitslosenquote eines Amtes und der Leistungsempfänger-
quote dieses Amtes vermutete. 
Dabei wurde allerdings auch hier wieder für die Leistungsbe-
rechtigten die Statistik der Zahlfälle3) verwendet, eine Stati-
stik also, die die Leistungsberechtigten systematisch unterer-
faßt. 
Übersicht l zeigt die Arbeitslosenquoten, die Quoten der Lei-
stungsempfänger aus der Statistik der Zahlfälle und die korri-
gierte Quote der Leistungsberechtigten beispielhaft für die 
Arbeitsamtsbezirke des Landesarbeitsamtes Hessen. 
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Wenngleich der vermutete Zusammenhang nicht sehr stark 
ausgeprägt ist, ist doch die Schwankung in der Höhe der 
Quote der Leistungsempfänger beachtlich: Sie reicht von 
53% in Wiesbaden bis 90% in Korbach. 
Aber wie gesagt, die Statistik der Zahlfälle ist für eine solche 
Gegenüberstellung ungeeignet. Verwendet man stattdessen 
Zahlen aus der halbjährlichen Strukturerhebung über 
Arbeitslose, so ergibt sich sogleich auch ein etwas anderes 
Bild. Dabei werden als Leistungsberechtigte alle jene Arbeits-
losen betrachtet, die entweder bereits Leistungen beziehen 
oder aber einen Antrag auf Leistungen nach dem AFG gestellt 
haben. Die Zahl der Antragsteller wird dabei um die jahres-
durchschnittliche – amtsspezifische – Ablehnungsquote ge-
kürzt. 
Das Ergebnis dieser Berechnung als korrigierte Leistungsbe-
rechtigtenquote enthält ebenfalls Übersicht 1. Sie zeigt, daß 
die so berechneten Quoten praktisch durchweg höher lie-
gen, als die Quoten aus der Zahlfälle-Statistik und daß sie we-
sentlich geringer streuen. 
Die verbleibenden regionalen Abweichungen kann man ver-
mutlich mit unterschiedlichen Anteilen bestimmter Perso-
nengruppen an der Wohn- oder Erwerbsbevölkerung und mit 
Unterschieden in der Wirtschaftsstruktur der einzelnen Äm-
ter erklären. Weiterhin sind in diesem Zusammenhang die 
ebenso beachtlichen regionalen Schwankungen in der Zahl 
der abgelehnten Anträge bzw. den Ablehnungsquoten und 
den von den Arbeitsämtern verhängten Sperrzeiten erklä-
rungsbedürftig. 
Für die Arbeitsämter in Hessen gelten beispielsweise die in 
Übersicht 2 aufgeführten Ablehnungsquoten bzw. Sperrzei-
ten. 

Die Ablehnungsquote schwankt hier zwischen 8 % in Fulda 
und 17,8%, also mehr als das Doppelte, in Frankfurt. 

4) Diese Basis wurde deshalb gewählt, weil nur gegen Leistungsempfänger unter 
den Arbeitslosen Sperrzeiten verhängt werden können; die Arbeitslosenzugänge 
aus Erwerbstätigkeit sind zumindest potentielle Leistungsempfänger. 

5) Vgl.: Karr, Werner, a.a.O. S. 4-5 

 
Die Sperrzeiten, bezogen auf die Jahressumme der Zugänge 
an Arbeitslosen, die vorher eine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
hatten4), schwankt zwischen 7% und 14,5% bei Sperrzeiten 
wegen eigener Kündigung sowie 1,6% und 5,4% bei Sperr-
zeiten wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit. Die 
folgenden Ausführungen sollen zeigen, welche amtsspe-
zifischen Besonderheiten die oben gezeigten Unterschiede im 
Leistungsbereich (Anteil der Leistungsberechtigten, Ableh-
nungsquoten und Verhängung von Sperrzeiten) bedingen. 

2. Die Leistungsberechtigten nach Arbeitsamtsbezirken 
a) Mögliche Einflußgrößen für unterschiedlich hohe Anteile 
Die bereits erwähnte Untersuchung über den Anteil der Lei-
stungsberechtigten an den Arbeitslosen im Bundesgebiet hat 
gezeigt, daß diese Quote für verschiedene Personengruppen 
unterschiedlich hoch ausfällt5). So beträgt sie beispielsweise 
bei den unter 20 Jahre alten Arbeitslosen nur 68 %, bei den 
über 60 Jahre alten dagegen 87 %. Weitere beachtliche Unter-
schiede ergeben sich bei der Dauer der Arbeitslosigkeit, dem 
Niveau der ausgeübten Tätigkeit, der Berufsausbildung und 
auch für bestimmte Berufe. 
Je nach dem Gewicht dieser Kategorien in den einzelnen Äm-
tern (z. B. großer oder kleiner Anteil an Hoch- und Fach-
hochschulabsolventen, großer oder kleiner Anteil qualifizier-
ter Angestellter usw.) wird die Insgesamtquote der Lei-
stungsempfänger in einem Amt höher oder niedriger ausfal-
len. Aber auch andere Merkmale, die in der erwähnten Studie 
nicht explizit aufgenommen waren, für deren Einfluß auf die 
Höhe der Leistungsberechtigtenquote eine gewisse Plausibili-
tät gegeben war, wurden herangezogen: so z. B. die Beschäf-
tigtenanteile in bestimmten Wirtschaftszweigen, wie etwa 
im Baugewerbe, im Handel, beim Staat und beim übrigen 
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Dienstleistungsgewerbe; der „Umschlag“ der Arbeitslosig-
keit und die Mehrfacharbeitslosigkeit; die Zahl der Teilzeit-
beschäftigten und andere mehr. Die nach diesen Gesichts-
punkten erstellte Datei umfaßte schließlich über 100 Variable 
für 142 Arbeitsamtsbezirke. 

b) Regressionsanalytische Bestimmung der Einflußgrößen 
Die unterschiedliche Höhe der (korrigierten) Leistungsbe-
rechtigtenquote soll regressionsanalytisch durch einen Satz 
exogener Variabler, also den oben erwähnten Strukturunter-
schieden zwischen den Arbeitsämtern, erklärt werden. Dabei 
wurden zunächst die den aufgestellten Thesen entsprechen-
den Variablen verwendet. Daneben wurde aber auch eine mit 
einem erheblich erweiterten Variablensatz beginnende 
schrittweise Regressionsanalyse durchgeführt. Es war von 
vornherein zu erwarten, daß eine solche Querschnittsanalyse 
nicht die bei Längsschnittanalysen gewohnten hohen Be-
stimmtheitsmaße bringen würde. Um die unterschiedliche 
Größe der Arbeitsämter in der Analyse zu berücksichtigen, 
wurden die Ausgangsdaten dem Verhältnis der Beschäftig-
tenzahlen in den einzelnen Ämtern entsprechend gewichtet6). 
Im folgenden werden die Ergebnisse der schrittweisen Re-
gressionsanalyse vorgestellt. Von 29 Variablen werden dabei 
10 als signifikant und die Unterschiede der Leistungsempfän-
gerquote weitgehend determinierend festgestellt: 

 

Von den aufgelisteten Variablen, die zusammen 62,5% der 
Varianz bei den Leistungsempfängerquoten erklären, bestäti-
gen einige die vermuteten Zusammenhänge bzw. die aufge-
stellten Hypothesen. 
Ein hoher Anteil an Arbeitslosen, die nicht aus dem Erwerbs-
leben kommen, senkt erwartungsgemäß die Quote der Lei-
stungsempfänger, weil solche Arbeitslose in der Regel keine 
Leistungsansprüche begründen konnten. Das gleiche gilt für 
hohe Anteile jugendlicher Arbeitsloser (eine Anteilsdifferenz 
von 2% – Punkten führt durchschnittlich zu einer Verände-
rung der Leistungsempfängerquote um l % Punkt). Auch 
hohe Frauenanteile unter den Arbeitslosen und hohe Anteile 
von Teilzeitbeschäftigten führten tendenziell zu einer niedrige-
ren Quote von Leistungsempfängern. Die durchschnittliche 
Dauer der Arbeitslosigkeit, die von Arbeitsamt zu Arbeits-
amt erheblich schwankt7), übt ebenfalls einen signi-
fikanten Einfluß auf den Anteil der Leistungsempfänger an 
den Arbeitslosen aus. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslo-
sigkeit wird eben die Wahrscheinlichkeit, daß die Leistungs-
ansprüche erschöpft sind (immer dann, wenn keine An-
schlußarbeitslosenhilfe gewährt werden kann), größer. 

Die anderen der aufgeführten Variablen sind auf den ersten 
Blick nicht unbedingt in einen Zusammenhang mit dem Pro-
blem der unterschiedlich hohen Leistungsempfängerquote zu 
bringen. So soll etwa ein überdurchschnittlicher Anteil der äl-
teren Wohnbevölkerung, eine besonders starke Bevölke-
rungsdichte und eine überdurchschnittliche lange Laufzeit der 
offenen Stellen mit tendenziell niedrigeren Leistungsempfän-
gerquoten korrelieren (siehe entsprechende Koeffizienten d. 
Übersicht 3). 
Eine weitere Analyse zeigt aber schnell, daß diese Variablen 
sozusagen stellvertretend für andere, nicht so leicht quantifi-
zierbare Sachverhalte stehen. Eine parallel zu dieser Untersu-
chung durchgeführte Faktorenanalyse8) zeigt nämlich, daß 
die genannten Variablen (mit noch einigen anderen) fast alle 
einen Faktor bilden, den man als Faktor für großstädtische 
Ballungsgebiete mit hohem Dienstleistungsanteil, hoher 
Frauenbeschäftigung, hoher Teilzeitbeschäftigung, relativ 
hohem Akademikeranteil und überhaupt mit überdurch-
schnittlich qualifizierten Arbeitskräften interpretieren könn-
te. 
Ordnet man die Arbeitsamtsbezirke nach diesem Faktor, so 
ergibt sich die Reihenfolge Berlin, Hamburg, München, Düs-
seldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Stuttgart, Wuppertal, 
Bremen, also im wesentlichen die großstädtischen Ballungs-
gebiete der Bundesrepublik. 
Mit Ausnahme von Düsseldorf, Köln und München haben 
diese Arbeitsamtsbezirke alle einen unterdurchschnittlichen 
Leistungsempfängeranteil. 
Die schrittweise Regressionsanalyse wurde soweit geführt, 
wie die Variablen bzw. deren Koeffizienten auf dem 5%-Ni-
veau statistisch signifikant waren. Würde man das Signifi-
kanzniveau heben, so kämen weitere Variablen hinzu, wie 
etwa der Anteil der Absolventen von Fach- und Ingenieur-
schulen, der ebenfalls negativ mit der Höhe der Leistungs-
empfängerquote korreliert. 
Es bleibt damit festzuhalten: Einen unterdurchschnittlichen 
Anteil von Leistungsempfängern an den Arbeitslosen findet 
man tendenziell9) in den großstädtischen Ballungsgebieten. 
Weiterhin wirken hohe Teilzeitbeschäftigungsanteile, hohe 
Anteile von Frauen und Jugendlichen an den Arbeitslosen, 
hohe Anteile von Arbeitslosen, die nicht aus dem Erwerbsle-
ben kommen und eine überdurchschnittlich lange Dauer der 
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Arbeitslosigkeit auf eine Senkung der Leistungsempfänger-
quote hin. Die Einflüsse überschneiden sich auch teilweise: So 
weisen z. B. Ballungsgebiete auch hohe Teilzeitbeschäfti-
gungsquoten auf; der Anteil der Arbeitslosen, die nicht aus 
der Erwerbstätigkeit kommen, ist ebenfalls überdurch-
schnittlich groß. Damit lassen sich aber unterschiedliche An-
teile von Leistungsempfängern in den Arbeitsämtern weitge-
hend durch die dort vorfindlichen bevölkerungs-, sozial- und 
wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten erklären. Die zum 
Teil vermutete unterschiedliche amtsspezifische Arbeits-
marktpolitik kann deshalb allenfalls nur einen geringen, kei-
nesfalls aber einen dominierenden Einfluß haben. 

3. Abgelehnte Anträge auf Leistungen bzw. Ablehnungs-
quoten nach Arbeitsamtsbezirken 
a) Ausgangslage 
Der oben gemachte Versuch, die Zahl der Leistungsempfän-
ger bzw. ihren Anteil an den Arbeitslosen für Arbeitsämter 
möglichst exakt, d. h. insbesondere unter Berücksichtigung 
der gestellten Anträge zu ermitteln, hat schnell deutlich ge-
macht, daß zwischen den einzelnen Arbeitsamtsbezirken die 
Quote der abgelehnten Anträge beachtlichen Schwankungen 
unterliegt. Dies sei wieder am Beispiel der hessischen Arbeits-
ämter verdeutlicht: 

 

Die Übersicht zeigt auf den ersten Blick, daß offensichtlich 
kleine Ämter, wie etwa Fulda, Korbach, Limburg, Marburg 
und Wetzlar verhältnismäßig geringe Ablehnungsquoten 
aufweisen, große Ämter dagegen, an der Spitze Frankfurt, 
beachtlich höhere Ablehnungsquoten haben. 
Dies könnte damit zusammenhängen, daß in kleinen Ämtern 
mit besserer Übersicht und stärkerem Kontakt zwischen 
Arbeitslosen und Arbeitsamt bereits eine Selektion stattfin-
det, in dem Sinne, daß dort, wo von vornherein bekannt ist, 

10) Mit dem Unterschied, daß es sich dabei nicht um die Leistungsempfängerquote 
aus Bestandzahlen (wie oben verwendet), sondern aus den Stromgrößen handeln 
würde. 

11) Auch hier wurden die Ausgangsdaten arbeitsamtsspezifisch gewichtet. 

daß keine Leistungsansprüche bestehen, erst gar keine An-
träge gestellt werden, wogegen bei großen Ämtern mit gerin-
gerem persönlichen Kontakt eine Fülle von Anträgen erst 
einmal »versuchsweise« gestellt werden. Eine solche Praxis 
würde in der Tat (wegen der unterschiedlichen Nennergröße) 
zu einer Verzerrung der Ablehnungsquoten führen. Anderer-
seits müßte dieser Effekt aber weitgehend verschwinden, 
wenn man die abgelehnten bzw. die bewilligten An-
träge nicht mehr auf die gestellten Anträge, sondern auf die 
Summe der Zugänge an Arbeitslosen bezieht. Die so gebildete 
Quote dürfte dann nur noch die oben nachgewiesenen 
Schwankungen der Leistungsempfängerquoten aufweisen10). 
Die auf die Zugänge bezogenen Arbeitslosen ohne Leistungen 
enthält ebenfalls Übersicht 4. Sie zeigt, daß die Schwankun-
gen nicht nur nicht kleiner geworden sind, sondern daß sie 
sich sogar noch vergrößert haben. Zum Vergleich: Für die 
Arbeitsämter des Landesarbeitsamtes Hessen beträgt der Va-
riationskoeffizient für die Leistungsempfängerquoten 4,6% 
für die Ablehnungsquoten 25,5% und für Arbeitslose ohne 
Leistungen bezogen auf die Zugänge 32,0%. 
Die Verstärkung der Streuung bezogen auf die Zugänge an 
Arbeitslosen zeigt jedoch – entgegen der vorher geäußerten 
Vermutung -, daß auch Arbeitsämter, die eine hohe Ableh-
nungsquote aufweisen, bereits überdurschnittlich vor der 
Antragstellung selektieren. Mit anderen Worten: Im Arbeits-
amt Frankfurt stellen 20% der Zugänge an Arbeitslosen erst 
gar keinen Antrag, von den gestellten Anträgen werden dann 
immer noch 17,8% abgelehnt; im Arbeitsamt Fulda sind es 
dagegen nur 4,3 % der Zugänge, die keinen Antrag stellen und 
von den gestellten Anträgen werden dann auch nur 8% abge-
lehnt. 
Es liegt also offensichtlich nicht am Verhalten der Ämter, daß 
die Ablehnungsquoten so unterschiedlich ausfallen, vielmehr 
scheinen auch hier wieder bevölkerungs-, sozial- und wirt-
schaftstrukturelle Gegebenheiten zu unterschiedlich großen 
Gruppen von Anspruchsberechtigten zu führen. Im folgen-
den wird wieder ein regressionsanalytischer Versuch unter-
nommen, die wichtigsten Variablen für die unterschiedliche 
Höhe der Ablehnungsquote herauszufinden. 

b) Regressionsanalytische Bestimmung der Einflußgrößen 
Die Korrelationsmatrix der Regionaldatei zeigt, daß die Ab-
lehnurigsquote mit ähnlichen Variablen variiert wie die Quote 
der Leistungsempfänger. Es sind dies vor allem wieder be-
sondere Personengruppen, wie z. B. Zahl der ausländischen 
Beschäftigten, Anteil der Akademiker unter den Arbeitslo-
sen, Anteil der Jugendlichen unter den Arbeitslosen, Anteil 
der arbeitslosen Frauen, die nur eine Teilzeitbeschäftigung 
suchen usw. Zum anderen sind es auch wieder wirtschafts-
strukturelle Merkmale wie etwa die Anteile der Beschäftigten 
im Handel oder im Dienstleistungsgewerbe. Eine schrittweise 
Regression mit 31 Variablen dieser Art hat zu folgendem Er-
gebnis geführt. 

Die 6 Variablen der Übersicht 5 erklären zusammen etwa 
67% der Varianz der Ablehnungsquoten11). 
Die Ablehnungsquoten sind wieder besonders hoch in groß-
städtischen Ballungsgebieten (Merkmal „Bevölkerungsdich-
te“) mit einer relativ hohen Zahl an Teilzeitbeschäftigten, ei-
nem hohen Zugang an Arbeitslosen aus den Sektoren Bildung 
und Nichterwerbstätigkeit und mit hohen Anteilen von Fach-
und Ingenieurschulabsolventen. Andererseits verringern 
überproportionale Zugänge aus der Erwerbstätigkeit sowie 
ein hoher Facharbeiteranteil an der Erwerbsbevölkerung die 
Ablehnungsquote. 
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Auch hier konstituieren – wie bei der Leistungsempfänger-
quote – die erklärenden Variablen fast ausnahmslos wieder ei-
nen Faktor, der ebenfalls die großstädtischen Ballungsgebiete 
repräsentiert. An seiner Spitze stehen die Arbeitsämter Ber-
lin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, 
Hannover, Nürnberg, Bremen. 

4. Verhängte Sperrzeiten nach AA-Bezirken 
Auch die Sperrzeiten, Zeiten also, in denen der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe ruht, werden zu-
nehmend in der politischen Diskussion verwendet. Den ver-
schiedentlich geäußerten Vermutungen, ein großer Teil der 
Arbeitslosen wolle ja überhaupt nicht arbeiten, wird dann, 
vor allem von der BA selbst entgegengehalten, daß es sich 
hierbei nur um einen kleinen Teil der Arbeitslosen handeln 
könne, denn die bei Arbeitsunwilligkeit zu verhängenden 
Sperrzeiten seien relativ gering an Zahl. 
In der Tat wurden im Jahr 1977 nur rund 291000 Sperrzeiten 
verhängt. Berücksichtigt man, daß davon allein 220000 we-
gen Arbeitsaufgabe (§ 119 Abs. l Nr. l AFG) ausgespro-
chen wurden, verbleiben für Sperrzeiten wegen Ablehnung 
einer zumutbaren Arbeit (§ 119 Abs. l Nr. 2 AFG)12) noch 
ca. 71000. Bei einem Zugang an Arbeitslosen von 3,3 Mio 
(darunter etwa 2,6 Mio aus vorangegangener Erwerbstätig-
keit) im Jahre 1977 bzw. bei etwa 1,4 Mio Vermittlungen (in 
Beschäftigungen über 7 Tage) sind das eher bescheidene Grö-
ßenordnungen. 
Hier soll aber weniger von der relativen Höhe der Zahl der 
Sperrzeiten die Rede sein, sondern, wie in den vorangegange-
nen Abschnitten, untersucht werden, ob vorhandene regio-
nale Unterschiede im Verhängen von Sperrzeiten mit wirt-
schafts-, sozial- und bevölkerungsstrukturellen Besonderhei-
ten einzelner Arbeitsamtsbezirke erklärt werden können oder 
ob hier der offensichtlich vorhandene Ermessensspielraum 
der Ämter zu Unterschieden bei den Sperrzeiten führt. 

12) einschließl. Ablehnung einer beruflichen Aus- oder Fortbildung, Umschulung 
und Rehabilitation (§ 119 Abs. l Nr. 3 AFG) 

Dabei taucht allerdings gleich eine Schwierigkeit auf: die un-
terschiedliche Größe der Arbeitsämter wurde bei der Zahl der 
Leistungsberechtigten und bei der Zahl der abgelehnten An-
träge durch eine geeignete Normierung ausgeschaltet. Die 
Leistungsberechtigten wurden auf den entsprechenden 
Arbeitslosenbestand, die Zahl der abgelehnten Anträge auf 
die Zahl der gestellten Anträge bezogen. Eine solche unmit-
telbar plausible Bezugsgröße gibt es für die verhängten Sperr-
zeiten nicht. Naheliegend ist für die Zahl der nach § 119 
Abs. l Nr. l (Arbeitsaufgabe) verhängten Sperrzeiten als Be-
zugsgröße die Zahl der Zugänge an Arbeitslosen oder die Zahl 
der Zugänge an Arbeitslosen aus vorheriger Erwerbstätigkeit. 
Schwieriger ist es bei den Sperrzeiten wegen Ablehnung einer 
zumutbaren Arbeit. Für sie wäre eine brauchbare Bezugs-
größe wohl die Zahl der Vermittlungsversuche, die allerdings 
statistisch nicht belegt ist. Die Zahl der Vermittlungen selbst 
käme ebenfalls in Betracht. In ihr sind aber bereits eine Fülle 
von örtlichen Gegebenheiten wirksam, wie etwa Zahl, Struk-
tur und Laufzeit der Offenen Stellen, die hier letztlich als er-
klärende Variable erscheinen sollen und somit die Vermitt-
lungen als Bezugsbasis ungeeignet erscheinen lassen. Wir ha-
ben uns deshalb dafür entschieden, auch für die Sperrzeiten 
wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit die Zugänge an 
Arbeitslosen aus vorheriger Erwerbstätigkeit als Bezugsgröße 
zu verwenden. 
Die so gebildeten Verhältniszahlen Sperrzeiten l und Sperr-
zeiten 2, jeweils pro Arbeitsamtsbezirk bezogen auf Zugänge 
an Arbeitslosen, die vorher erwerbstätig waren, haben eine 
beachtliche regionale Streuung: Für die Sperrzeiten l 
(Arbeitsaufgabe) reicht die Spannweite von 3,9% in Traun-
stein bis 17,5% in Helmstedt; für die Sperrzeiten 2 (Ableh-
nung einer zumutbaren Arbeit) von 0,2% in Ahlen bis 5,8% 
in Waiblingen. 
Für die unterschiedlichen Zahlen sind, sieht man einmal von 
der Möglichkeit der mehr oder weniger strengen Auslegung 
des Gesetzes ab, verschiedene Gründe denkbar. So könnte es 
beispielsweise sein, daß sich in bestimmten Arbeitsamtsbe-
zirken Betriebe häufen, deren Arbeitsbedingungen (physi-
sche, organisatorische, betriebsklimatische) so ungünstig 
sind, daß Arbeitsplätze von manchen Arbeitnehmern selbst 
unter Inkaufnahme einer Sperrzeit aufgegeben werden. Bei 
solchen Betrieben wäre auch die Ablehnung einer an und für 
sich sonst zümutbaren Arbeit häufiger zu erwarten. Die zur 
Verfügung stehenden Daten erlauben es leider nicht, diese 
Hypothese zu überprüfen. 
Weiterhin wäre es denkbar, daß in Regionen mit relativ gün-
stiger Arbeitsmarktlage, etwa in einigen Arbeitsämtern Ba-
den-Württembergs, Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe eher 
in Kauf genommen werden, weil die Wahrscheinlichkeit, 
schnell wieder einen anderen Arbeitsplatz zu finden eben re-
lativ groß ist. In solchen Bezirken könnten auch die Sperrzei-
ten wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit höher liegen, 
da die Arbeitslosigkeit hier eher als Restarbeitslosigkeit auf-
tritt und daher in höherem Grade als anderswo Vermitt-
lungsversuche vor allem mit „schwierigen Fällen“ unter-
nommen werden. 
Strukturelle Gegebenheiten dürften dabei ebenfalls eine Rolle 
spielen: mit steigender Qualifikation vollziehen sich Arbeits-
platzwechsel zunehmend „nahtlos“, d. h. der alte Arbeits-
platz wird bei den höher Qualifizierten in der Regel erst dann 
aufgegeben, wenn der neue Arbeitsplatz schon gefunden ist. 
Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe werden hier also in viel ge-
ringerem Umfang verhängt werden. Es erscheint auch nicht 
ausgeschlossen, daß Arbeitnehmer, soweit ihr Partner auch 
erwerbstätig ist, sowohl bei der Arbeitsplatzaufgäbe wie auch 
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bei der Ablehnung einer ,,zumutbaren Arbeit“ ihre eigenen 
Wünsche und Vorstellungen besser berücksichtigen als bei-
spielsweise Alleinverdienende. 
Betrachtet man die Korrelationsmatrix der Regionaldatei13), 
einer Datei also, in der die für die Arbeitsamtsbezirke wichtig-
sten Strukturvariablen enthalten sind, findet man allerdings 
zwischen den verhängten Sperrzeiten und den sie vermutlich 
beeinflussenden Variablen nur mäßige Korrelationen. 

a) Regressionsanalytischer Erklärungsversuch der Sperrzei-
ten wegen Arbeitsaufgabe 
Die (schrittweise) Regressionsanalyse bringt, den Korrela-
tionsergebnissen entsprechend, relativ unbefriedigende Er-
gebnisse. 
In einer Analyse mit 13 unabhängigen Variablen verblieben 
schließlich 4 davon als signifikant (auf dem 5%-Niveau). Sie 
erklären zusammen nur etwa 26% der Varianz. (Bei den Quo-
ten der Leistungsberechtigten konnten immerhin 62,5%, bei 
den Ablehnungsquoten 67% erklärt werden.) 
Darüber hinaus sind die so gefundenen Variablen nicht gerade 
einfach zu deuten: 

Eine hohe Zahl von Akademikern unter den Arbeitslosen, die 
die Verhängung von Sperrzeiten (wegen Arbeitsaufgabe) ten-
denziell senkt, könnte in Einklang stehen mit der Vermutung, 
daß eben in Arbeitsämtern mit hohem Akademikeranteil (die 
in der Regel auch hohe Angestelltenanteile und überdurch-
schnittliche Qualifikationen aufweisen) sich ein Arbeitsplatz-
wechsel in dem oben beschriebenen Sinne eher ,,nahtlos“ 
vollzieht und Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe eben nicht so 
häufig vorkommen. 
Das Ansteigen der Sperrzeiten mit zunehmend einseitiger 
Strukturierung eines Arbeitsamtsbezirkes (Monostruktur) 
könnte damit zusammenhängen, daß in einem Bezirk wenige 
Betriebe dominieren und die Arbeitsaufgabe und damit ver-
bundene Sperrzeiten vom Geschäftsklima und der Personal-
politik einseitig abhängt. (So erklären sich die über 17% 
Sperrzeiten des Arbeitsamtes Helmstedt mit der dort von 
zwei Großbetrieben praktizierten Personalpolitik, Beschäf- 

13) Vgl. dazu Cramer, Ulrich u. a., a.a.O. 

tigte im 59. Lebensjahr mit einem Abfindungsvertrag zu ent-
lassen. Diese Personen müssen dann den gesetzlichen Rege-
lungen entsprechend noch mindestens l Jahr arbeitslos sein, 
um das vorgezogene Altersruhegeld zu erhalten. Nach der 
Kündigung verhängt das Arbeitsamt aber zunächst eine 
Sperrzeit von 4 Wochen wegen Arbeitsaufgabe.) 
Der Einfluß der landesarbeitsamtsspezifischen Leistungs-
empfänger-Quote auf die Zahl der Sperrzeiten in den Arbeits-
ämtern ist nicht ohne weiteres einsichtig. Hier sollte man aber 
beachten, daß im Grunde genommen zwei Einflüsse vorlie-
gen: zum einen die Leistungsempfänger-Quoten, die aber in 
der Regionaldatei auch für Arbeitsämter enthalten sind (und 
im Hinblick auf die Sperrzeiten keine Rolle spielen) und zum 
anderen der Einfluß des Landesarbeitsamtes selbst. Und ge-
rade der scheint hier relevant zu sein. Das heißt aber, daß sich 
die Arbeitsämter bei der Verhängung von Sperrzeiten auch 
nach ihrer Zugehörigkeit zu einem der 9 Landesarbeitsamts-
bezirke voneinander unterscheiden. Dabei muß allerdings 
offen bleiben, ob es sich hierbei um strukturelle Besonderhei-
ten in den LAA-Bezirken oder um Auswirkungen LAA-spe-
zifischer Verhaltensweisen handelt. 

Der negative Einfluß der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
ist kaum mehr erklärbar, zumal die Komplementärgröße, also 
die Dauer der Arbeitslosigkeit, auf die Sperrzeiten keinen 
Einfluß zu haben scheint. Es mag dabei vielleicht eine Rolle 
spielen, daß eine hohe Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
doch überwiegend auch für eine ungünstige Arbeitsmarktsi-
tuation steht und damit die These, daß Sperrzeiten eher in 
Arbeitsamtsbezirken mit relativ entspannter Arbeitsmarkt-
lage verhängt werden, erhärtet wird. 

Es bleibt damit festzuhalten, daß die Schwankungen in der 
Verhängung von Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe, wie sie 
zwischen den Arbeitsamtsbezirken deutlich zu beobachten 
sind, überwiegend nicht mit den bevölkerungs-, wirtschafts-
und sozialstrukturellen Gegebenheiten in den einzelnen Be-
zirken, soweit sie in der Regionaldatei erfaßt waren, erklärt 
werden können. Sogar die hier gefundenen vier Variablen, die 
gerade (magere) 25 % der Varianz erklären, sind eher im Sinne 
von Mutmaßungen als auf den ersten Blick erwartet und plau-
sibel zu interpretieren. 
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b) Regressionsanalytischer Erklärungsversuch der Sperrzeiten 
wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit 
Die im vorigen Abschnitt aufgezeigten Probleme bestehen 
hier in gleicher Weise: eine schrittweise Regressionsanalyse 
selektiert zwar aus 9 Variablen 3, die als signifikant betrachtet 
werden müssen. Sie erklären zusammen etwa 37% der Va-
rianz; ihre Interpretation ist aber ebenfalls nicht einfach. 

 
Auch hier scheinen hohe Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
und lange Dauer der Arbeitslosigkeit für Männer (langfristige 
Arbeitslosigkeit kommt überwiegend bei den Männern vor) 
für eine relativ schlechte Arbeitsmarktlage im jeweiligen Be-
zirk zu stehen. Bei diesen Arbeitsmarktbedingungen mit 
stark eingeschränkten Wahlmöglichkeiten und einem relativ 
geringen Angebot an Offenen Stellen sind, wie oben schon 
ausgeführt, Sperrzeiten wegen Ablehnung einer zumutbaren 
Arbeit seltener zu erwarten als im umgekehrten Fall. 
Weiterhin zeigt sich auch hier wieder der von den Landes-
arbeitsamtsbezirken ausgehende signifikante Einfluß; d. h., 
daß Sperrzeiten wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit 
auch landesarbeitsamtspezifisch verhängt werden. 

c) Strukturunterschiede versus amtsspezifische Verhaltens-
weisen 
Auch der Erklärungsversuch für die Schwankungen in der 
Verhängung von Sperrzeiten wegen Ablehnung einer zumut-
baren Arbeit fällt mit der zugrundeliegenden Regionaldatei 
dürftig aus. 
Zu prüfen wäre, ob die Datei um weitere relevante Variablen 
zu ergänzen wäre oder ob die Unterschiede mehr in amtsspe-
zifischen Verhaltensweisen zu suchen sind. 
Die Regionaldatei mit weit über 100 die Wirtschafts- und So-
zialstruktur der Amtsbezirke kennzeichnenden Variablen ist 
bestimmt ergänzungsfähig, überwiegend jedoch in einer wei-
teren Disaggregierung von Merkmalen. Eine Verbesserung 
der Ergebnisse ist damit sicherlich möglich. Fraglich ist je-
doch, ob damit auch 60% bis 70% der Varianzen erklärt wer-
den können wie beispielsweise bei den Leistungsempfängern-
und Ablehnungsquoten. 
Andererseits deuten einige B.efunde auf die Möglichkeit hin, 
daß auch amtsspezifische Verhaltensweisen zu den Unter-
schieden beitragen. Dies ist zum einen der bereits erwähnte 
Unterschied zwischen den Ämtern nach Landesarbeitsamts-
bezirken (so weisen beispielsweise die Ämter von Baden- 

Württemberg und Niedersachsen-Bremen überdurchschnitt-
liche Sperrzeiten auf). Zum anderen ist die relativ hohe Korre-
lation zwischen den beiden Sperrzeiten (etwa r = 0,5) ver-
blüffend: sie besagt, daß Arbeitsämter, die häufig Sperrzeiten 
wegen Arbeitsaufgabe verhängen, tendenziell auch häufig 
Sperrzeiten wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ver-
hängen, ohne daß zwischen beiden Größen ein unmittelbar 
zwingender Zusammenhang zu bestehen braucht. Amtsspe-
zifische Verhaltensweisen, die zudem noch durch einen Ein-
fluß des übergeordneten Landesarbeitsamtes überlagert wer-
den, können zumindest nicht ausgeschlossen werden. 

5. Zusammenfassung 
Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung war die in 
der politischen Diskussion vertretene Meinung, daß regionale 
Unterschiede bei verschiedenen Aspekten der Arbeitslosig-
keit (im Vordergrund standen damals die unterschiedlichen 
Quoten der Leistungsempfänger) doch überwiegend von dem 
Verhalten der einzelnen Ämter (z. B. strengere Auslegung 
gesetzlicher Regelungen, soweit Ermessensspielräume vor-
handen sind) abhängig sei. 
Die hier vorgelegten Ergebnisse zeigen jedoch, daß zumin-
dest die Unterschiede in den Leistungsempfänger-Quoten 
und bei den Quoten der abgelehnten Anträge weitgehend 
durch bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialstrukturelle Ge-
gebenheiten in den einzelnen Ämtern bedingt sind. Für amts-
spezifische Verhaltensweisen verbleibt dabei ein vergleichs-
weise geringer Einfluß. Ein von den Landesarbeitsämtern 
ausgehender überlagernder Einfluß konnte zumindest bei 
dem gewählten Signifikanzniveau nicht festgestellt werden. 
Dagegen bleibt der regressionsanalytische Versuch, auch die 
relativen Schwankungen zwischen den Arbeitsämtern bei den 
Sperrzeiten mit strukturellen Unterschieden zu erklären, un-
befriedigend. Hier lassen sich nur ausgesprochen geringe An-
teile der Varianz durch Strukturmerkmale belegen, die zudem 
nicht einfach zu interpretieren sind. Ob die insoweit nicht er-
klärten Unterschiede in der Verhängung von Sperrzeiten aber 
den amtsspezifischen Verhaltensweisen zuzurechnen sind, 
kann ebenfalls nicht sicher belegt werden. Anhaltspunkte da-
für liefern allenfalls der übergeordnete Einfluß der Landes-
arbeitsämter und die Parallele bei der Verhängung von Sperr-
zeiten: die an und für sich unabhängigen Sperrzeiten wegen 
Arbeitsaufgabe und wegen Ablehnung einer zumutbaren Tä-
tigkeit korrelieren positiv miteinander. Ämter mit vielen 
Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe verhängen auch über-
durchschnittlich Sperrzeiten wegen Ablehnung einer zumut-
baren Arbeit. 
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